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Landtag
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Mitteilung des Senats vom 19. April 2016

Gesetz zu der Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Bre-
men über die Zusammenarbeit beim Aufruf und Einsatz der Personenauskunftsstelle
Niedersachsen/Bremen

1. Der Senat übersendet der Bürgerschaft (Landtag) den anliegenden Entwurf ei-
nes Gesetzes zu der Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem
Land Bremen über die Zusammenarbeit beim Aufruf und Einsatz der Personen-
auskunftsstelle Niedersachsen/Bremen mit der Bitte um Beschlussfassung.

2. Größere Gefahren und Schadenslagen sowie Katastrophen, Anschlagsszenarien
und Amoktaten führen regelmäßig zu einem hohen Informationsbedürfnis in
der Bevölkerung. Gleichermaßen ist mit einem hohen Hinweisaufkommen aus
der Bevölkerung zu rechnen. Dementsprechend ist eine Kanalisierung und
Bündelung von Anfragen und sachdienlichen Hinweisen erforderlich.

Das Land Niedersachsen und das Land Bremen sind daher der Überzeugung,
durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und enge Kooperation der Polizei-
behörden, insbesondere die polizeiliche Aufgabenwahrnehmung, länderüber-
greifend zu stärken.

Bei der Einrichtung der Personenauskunftsstelle gewährleistet diese durch eine
enge Zusammenarbeit der Personenauskunftstelle und der Informationsstelle
der Kriminalpolizei eine polizeiliche Auswertung der Hinweise und Anfragen
aus der Bevölkerung und stellt diese Informationen zur Erstellung eines ein-
heitlichen Lagebildes den Verwaltungs- und Katastrophenschutzbehörden, der
Polizeiführung sowie anderen autorisierten Institutionen und Unternehmen zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Verfügung.

Der Gesetzentwurf wurde rechtsförmlich vom Senator für Justiz und Verfassung,
die datenschutzrechtliche Bewertung von der Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit vorgenommen.

3. Auf seiner Sitzung am 17. Mai 2002 hat der Senat sein Einverständnis dazu
erklärt, dass der Senator für Inneres und Sport die Vereinbarung zwischen dem
Land Niedersachsen und dem Land Bremen über die Zusammenarbeit beim
Aufruf und Einsatz der Personenauskunftsstelle Niedersachsen/Bremen unter-
zeichnet. Das Abkommen (Anlage 1) wurde vom Senator für Inneres und Sport
für das Land Bremen am 3. September 2012 in Bremen und vom Innenminister
des Landes Niedersachsen für Niedersachsen am 9. August 2012 in Hannover
unterzeichnet.

4. Auf der Sitzung am 7. April 2016 wurde die staatliche Deputation für Inneres
von der Unterzeichnung der Vereinbarung in Kenntnis gesetzt und der Entwurf
eines Gesetzes über die zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Bre-
men über die Zusammenarbeit beim Aufruf und Einsatz der Personenauskunfts-
stelle Niedersachsen/Bremen zur Kenntnisnahme unterbreitet. Die Befassung
in der Innendeputation konnte, bedingt durch die Struktur des Datenaustausches
(Betrieb der PASt [Personenauskunftsstelle] durch Personal des Landes Nieder-
sachsen und Datenspeicherung auf dem Zentralserver der PASten Deutschlands
in Nordrhein-Westfalen) und fehlender Datenschutzkonzepte und Netzplänen
dieser Länder nicht vor Zustimmung der Landesbeauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit (LfDI) erfolgen.
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Nachdem im Jahr 2015 die Datenschutzkonzepte und Netzpläne der Länder Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen in Bremen vorlagen, stimmte die LfDI im Januar
2016 der PASt und dem Gesetzentwurf zu.

Gesetz zu der Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und dem
Land Bremen über die Zusammenarbeit beim Aufruf und Einsatz der Per-

sonenauskunftsstelle Niedersachsen/Bremen

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) beschlos-
sene Gesetz:

Artikel 1

Der in Hannover am 9. August 2012 und in Bremen am 3. September 2012 unter-
zeichneten Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und Land Bremen über
die Zusammenarbeit beim Aufruf und Einsatz der Personenauskunftsstelle Nieder-
sachsen/Bremen wird zugestimmt. Die Vereinbarung wird nachstehend veröffent-
licht.

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem die Vereinbarung nach ihrem § 7 Absatz 1 Satz 3 in Kraft tritt, ist
im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu geben.
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